
 
 

 

Anlage 2  
Entgeltordnung zu den Benutzungsbedingungen der Stadtbibliothek Offenburg 
 
Entgeltordnung 
 
Für die Bezahlung der Entgelte steht ein Kassenautomat zur Verfügung, an dem auch eine 
Bezahlung per EC-Karte möglich ist. 
Das jährliche Benutzungsentgelt für Erwachsene kann auch per SEPA-Lastschriftmandat 
eingezogen werden. Hierfür muss eine gesonderte Anmeldung erfolgen.  
 
 
1. Benutzungsentgelte 
 
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr kein Benutzungsentgelt 
Inhaber*innen eines Sozialpasses der Stadt Offenburg  kein Benutzungsentgelt 
Inhaber*innen eines Seniorenpasses der Stadt Offenburg  kein Benutzungsentgelt 
Medienpädagogisch tätige Einrichtungen (z.B. Kindergärten, Schulen) kein Benutzungsentgelt 
 
Benutzungsentgelt für Erwachsene  
 

jährlich                  € 28,00 
monatlich                 €   6,00 

 
Benutzungsentgelt  für Schüler*innen ab 18 Jahren,  

Auszubildende ab 18 Jahren,  
Studierende, 
Personen, die einen Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiwilliges 
Soziales Jahr leisten, 
Menschen mit körperlicher Behinderung (ab 80% Grad der Behinderung) 
jährlich                  € 13,00 
monatlich                 €   3,00 

 
Zur Unterstützung der Stadtbibliothek kann das Benutzungsentgelt auch freiwillig erhöht 
werden. 
 
Die Entgelte sind nicht an das Kalenderjahr gebunden. Sie gelten vom Tag der Ausstellung 
oder Verlängerung des Ausweises für 365 bzw. 30 Tage. 
 
 
2. Versäumniszuschläge 
 
Wird die Leihfrist überschritten, sind für jeden Öffnungstag je Medieneinheit Versäumniszuschläge zu 
bezahlen 
 
für Erwachsenenmedien – ausgenommen Film-DVD u. -BD                      €   0,40 
für Kinder- und Jugendmedien – ausgenommen Film-DVD u. -BD                       €   0,20 
für Film-DVD u. -BD                                               €   0,50  
 
 
3. Mahnkosten 
 
1. Mahnung                    €   2,00 
Jede weitere Mahnung                    €   3,50 
Einschreiben                     €   5,00 
 
 
 



 
4. Auswärtiger Leihverkehr 
 
Pro Bestellung                    €   3,00 
Kopienversand                Festlegung des Entgelts durch die gebende Bibliothek 
1. Mahnung                    €   1,50 
2. Mahnung                    €   3,00 
3. Mahnung (Einschreiben)                  €   5,00 
 
 
5. Entgelte für besondere Leistungen 
 
Ersatzausweis                    €   2,50 
 
Vorbestellung inkl. Abholbenachrichtigung                €   1,00 
  
Beschädigung oder Verlust von EDV-Etiketten                €   1,00 
 
Fehlendes DVD-, BD- oder CD-Cover, beschädigte Hülle              €   2,00 
                                                                          
Bearbeitung bei nicht bzw. nicht vollständig zurückgebrachten Medien                                       €   1,00    
 
Kopien / Ausdrucke je Seite s/w  DIN A4                €   0,10 

DIN A3                €   0,20 
 
Kopien / Ausdrucke je Seite farbig (falls Farbdrucker vorhanden) DIN A4            €   0,50 
          DIN A3                       €   1,00                   
 
Verlust eines Schließfachschlüssels                 € 10,00 
 
Öffnen eines Schließfachs                  € 20,00 
 
Adressermittlung                   €   3,00 
 
Bearbeitung von Ersatzmedien                  €   5,00 
          
 
Für besondere Veranstaltungen und sonstige zusätzliche Angebote erfolgt die Entgeltfestsetzung 
gesondert je Veranstaltung bzw. Angebot. Entsprechendes gilt für im Einzelfall gewährte besondere 
Serviceleistungen der Stadtbibliothek. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


